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1 Anlass
Das Quartier Murschetg ist in relativ“ kurzer Zeit intensiv überbaut worden. Mit derOrtsplanung sind die Leitplanken für die Nutzung und Erschliessung definiert. Innerhalbdieser Vorgaben hat die Gemeinde jedoch vor allem die strassenmässige Erschliessung denGrundeigentümern überlassen. Nachdem sich zwischenzeitlich in Murschetg ein eigenstänsdiger Dorfteil entwickelt hat, gehören diverse Erschliessungsstrassen zur Grund- und Gro-berschliessung. Die bestehenden Eigentums— und Rechtsverhältnisse sind deshalb heuteungeeignet, da die Gemeinde in ihrer Pflicht zur Erschliessung der Bauzonen gemässOrtSplanung behindert wird. Mit der Durchführung eines Quartierplanverfahrens sollen dieVerhältnisse zweckmässig neu geregelt werden, so dass das Verkehrsnetz die Funktionengemäss rechtskräftigem und verbindlichem Generellem Erschliessungsplan tatsächlich er-füllen kann. Im gleichen Verfahren können auch die gemäss- Generellem Erschliessung's-plan vorgesehenen Fusswegverbindungen realisiert werden.
Bereits heute werden Unterhalt und Schneeräumung von der Gemeinde für das bezeichnete.Strassennetz in Murschetg wie für die gemeindeeigenen Strassen ausgeführt. Nach Ab-schluss der Quartierplanung wird die Gemeinde hierfür verpflichtet sein. Die Neuregelung -der Eigentumsverhältnisse wird es ermöglichen, die bestehenden zahlreichen privatrechtli-chen Vereinbarungen betreffend Erschliessung im Grundbuch zu löschen.

2 Einleitung und Abgrenzung des Beizugsgebietes
Am 12. Januar 1996 wurde der Einleitungsbeschluss gestützt auf Art. 72 des Baugesetze'spubliziert und den Eigentümern im vorgesehenen Beizugsgebiet schriftlich mitgeteilt. Ge-gen die Einleitung gingen drei Einsprachen ein. Sie mussten von der Gemeinde abgewiesenwerden, da die Begehren im Gegensatz zur Zielsetzung der vorgesehenen Planungsarbeitenstanden. Gegen den Entscheid wurde von einer Eigentümergemeinschaft beim Verwal—tungsgericht rekurriert. Das Verwaltungsgericht schützte die Gemeinde in ihrem Vorhabenund wies die Beschwerde ab. Wesentlicher Streitpunkt war die Zielsetzung, mittels Quar-tierplanverfahren die Erschliessung der Bauzone in Cuolm Liu-ng (Oase) zu realisieren. Mitfolgendem Zitat aus dem Verwaltungsgerichtsentscheid vom 10'. September 1996 wurde.hierzu Klarheit geschaffen:
"Die Zweckmdssigkeit der von der Gemeinde vorgesehenen Que-rtierplenung ergibt sichsomit schon des der übergeordneten Nutzungspiannng. Der Gemeinde obliegt nun diePflicht zur zeitgerechten Erschliessung von Murrehetg, wozu aber auch das TeilgebietCualm Liung gehört. "
Der Entscheid des Verwaltungsgerichte's wurde nicht angefochten, so dass die. Quartierpia—nung Ende 1-996 rechtskräftig eingeleitet war. Das Beizugsgebiet umfasst die. 128 Parzellenmit einer Fläche von 339'530 m1.
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3 Perimetererweiterung, Alter Bestand und Zonenordnnng
(“siehe auch Plan Nr. 587.1)
n) Pefimeiererwciternng

Auf Grund der Entwurfsarbeiten wurde ersichtlich, dass" der-Perimeter um drei Parzellenentreitert werden musste, um die öffentlichen Fusswege gemäss Generellem Erschlie-s-sungsplan Troliurnfiinglieh im Quartierplanverfahren realisieren zu können. Die Eigen-tümer der betroffenen Parzellen Nr. 238, 264 und 1976 wurden von der Perimeterer—weiterung in Kenntnis gesetzt und waren damit einverstanden. Vom Einbezug dieserParzellen wurden keine schutzwürdigen Interessen der übrigen Grundeigentümer imBeizugsgebiet tangiert. Das definitive Beizugsgebict umfasst l3I_P.arzellen mit einerGesamtfläche von 342‘393 m2.
b) Alter Bestand und Zonennrdnung

Im Plan Nr. 587.1 sind die Parzellierungsverhälmisse gemäss altem Besitz-Stand ersichtl-Iich. Die Abgrenzungen der Bauzonen sind gemäss Zonenplan 1:2'5-00 vom 1988 über- ,nommen. Alle Parzellen des Beizugsgebietes mit den Flächenabschnitten je Zone sindim. Anhang I in der Tabelle Flächenverzeichnis im Alten Bestand ersichtlich. Im Sinnevon Art. 53 des Baugesetzes der Gemeinde Laax sind die bereits ausparzellierten, nichtfür die Ausnützung anrechenbaren Landfläehen (Gewässer, Fahrbahn- und Trottoirfläuchen gemäss Generellem Erschliessungsplan, allgemein zugängliche Strassen) in derSpalte .S'rrnssen erfasst. (Die Bestimmung von Art. 53 des Baugesetzes gilt für alle Ver-kehrsanlagen, auch wenn die Flächen ausparzel‘liert-sind!)
c) Teilrevision Zonenplan 1998

Im Frühjahr 1998 wurde entlang aller Bauzonen der Gemeinde Laax das Waldfeststel—langsverfahren gemäss neuer kantonaler Waldgesetzgebung durchgeführt. Aus der neuvermessenen' Waldgrenze ergaben sich auch minimale Korrekturen an einigen Bauland-parzellen im Beizugsgebiet der Quartierplanung. Die Gemeinde musste für diese Anpas-sungen eine Zonenplanrevision einleiten. Gleichzeitig wurden nun auch in Überein-stimmung mit lit. b) alle ausparzellierten Verkehrsflächen im gesamten Siedlungsgebietdem übrigen Gemeindegebiet zugeteilt. Auf Parzelle Nr. 147 wurde jene Teilfläche vonder Bauzone in Landwirtschaftszone umgezont, die gemäss Absprache im Quartierplan-verfahren für eine Überbaunng ungeeignet ist und deshalb mit einem Bauverbot ohne.Nutzungstransport belegt wurde.
Diese Zonenplanänderungen sind am 27. März 1998 “von der Gemeinde. Laax beschlos—sen worden. Damit sie Rechtskraft erlangen, müssen sie noch von der Regierung desKantons Graubünden genehmigt werden. Für dieses Verfahren ist mit mindestens dreibis. ca. sechs Monaten zu rechnen. Die dannzumaligen Auswirkungen auf die Quartier—planung beschränken sich auf die minimalen Flächenanpassungen der Bauland- undWaldanteile der 1vom Waldfeststellungsverfahren betroffenen Parzellen. Im Verhältnis 'zum finanziellen Aufwand" für die Korrekturen des alten Bestandes würden sich dieseAbweichungen nur unerheblich beider Berechnung von Kostenanteilen auswirken, DerVorstand hat deshalb entschieden, die ‚Zonenordnung gemäss Plan Nr. 58.7.1 ohne Be—
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rücksichtigung. der neu festgestellten Waldgrenzen 'fiir die Weiterbearbeitun-g. beizube—halten.

“4 Bodenbewertung
(siehe auch Plan Nr. 5387.2)
Als Grundlage für den Ausgleich von Mehr- und Minderzuteilungen und für den Erwerbvon Land und Rechten wurde eine amtliche Verkehrswertschätzung von der kantona'lenSchätzungskommission 4, Ilanz, eingeholt. Auf Grund der Vernehmlassungsresultate derersten Entwürfe bei den Grundeigentümer'n wurde sie bereinigt.

5 Vorgehen und bestehende Vorgaben
Die Gemeinde ist verpflichtet, die Vorgaben des Generell'en Erse'hliess-ungSPIanes Zu “er-füllen. Die Vorgaben des Ge'nerellen Erschliessungsplanes sind eigentümerverbindlich, "-al— _so von den betroffenen Grundeigentümem zu dulden.
Alle bestehenden Strassenflächen gemäss rechtskräftigem Generellen Erschliessungsplan,die der Erschiiessung mehrerer Bauparzellen dienen, sind vom Bauamt Laax zusammenmit dem Nachfiihrungsgeometer entsprechend ihrer tatsächlichen Lage verp’flockt, verrnes-vsen und als eigenständige Parzellen geeignet ausgeschieden werden.
Wo der Generelle Erschliessungsplan Kehrplätze vorsieht, sind sie ebenfalls verpfleckt undeingemesse'n werden. Nach Möglichkeit wurden sie auf bestehende Verkehrsflächen “be-schränkt.
Kehrplätze “sollen als Bestandteile der Quaftierstrasse ausgeschieden "oder mittels Grund-di'enstbarkei‘ten gesichert werden.
Wo der Generelle Erschliessungsplan öffentliche Fusswege versieht, ist ein geeignetesTrassee ebenfalls verpflockt und eingemessen worden. Die Fusswege sollen nicht auspar-zelliert, sondern mittels Gmnddienstbarkeiten gesichert werden (Fusswegrecht im bezeich-neten Trassee zu Gunsten der Öffentlichkeit, Baurecht für Fussweg zu Gunsten der Ge-meinde Laax).
Für die aus Sicht der Gemeinde notwendigen und Zweckmässigen Rechts— und Eigentums.-verhältnisse an den gesamten Anlagen wurde ein Entwurf mit Grundsätzen (Land— undRechtserwerb, Kostenverteilung) erarbeitet und allen Grundeigentümern im Beizugsgebietzur Vernehmlassun-g unterbreitet. Auf Grund der Resultate sind die nun vorliegenden Auf;lageakten entstanden.
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6 Land— und Rechtserwerb - rechtliche Vorgabe und Grundsätze
Der Landbedarf für gemeinsame Erschliessungsanlagen richtet sich gemäss Art. 72 desBaugesetzes Laax nach den Bestimmungen des kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG).Der massgebende Art. 42 besagt, dass die benötigten Flächenenteile unentgeltlich von deneinbezogenen (nutzniessenden) Grundstücken in Abzug zu bringen sind. Der Ausgleichvon Mehr- und Minderzuteilungen zwischen den Grundeigentümern hat in Geld zu erfol-gen.
Die Gemeinde Laax sorgte bisher ohne Verpflichtung auf allen zum Erwerb vorgesehenenStrassen für Unterhalt. und Schneeräumung. Vor allem im Interesse der Grundeigentümerist sie nun auch bereit, alle Strassen, die der Erschliessung mehrerer Parzellen dienen, mitden entsprechenden Pflichten zu Eigentum zu übernehmen. Ausnahmen sind der Bereichdes Staubeckens, welches aus Unterhalts— und Haftungsgründen im Eigentum des Elektri-zitätswerkes Flims bleiben muss, und die Erschliessungsstrasse im Areal der Parzelle Nr.268 . Nach Abschluss der Quartierplanung wird die Ge-meinde ihre Pflichten nur noch für das öffentliche Strassennetz ausüben.
u) Lauderwerb und Ausbau der Sammelrtrnsse (Abzweigung Murschetg bis zum: Wirt- +schuftsweg nach Magens)

Diese Strasse dient allen Baugrundstücken im Beizugsgebiet, aber auch der Öffentlich-keit. Soweit die Gemeinde Laax bereits Teilstücke erworben hat, wirft sie diese deshalbentschädigungslos ein. Der übrige Landerwerb ist anteilsmässig Sache aller Baugrund-—stücke im Beizugsgebiet und muss in Geld ausgeglichen werden.
b) Strussen, die in erster Linie der Baulandersckliessung dienen (Erschliessungsstrussengemäss Generellern Erschliessungsplan)

Da die bestehenden Verkehrsflächen teilweise bereits als Strassenparzellen im Mitei-gentum der nutzniessenden Grundeigentümer ausgeschieden sind und für Verkehrsflä-chen innerhalb von Privatparzellen entSprechende gegenseitige Rechte begründet sind,kann davon ausgegangen werden, dass der Ausgleich in diesem Zusammenhang bereitsprivatrechtlich vollzogen worden ist. Die bestehenden Strassenflächen gehen deshalbentschädigungslos ins Eigentum der Gemeinde Laax über. Die Gemeinde hat ihrerseitsbereits früher einzelne Strassenabschnitte erworben. Sie wirft diese ebenfalls entschädi—rgungslos ein, womit die öffentliche Interessenz abgegolten wird.
c) Korrekturen an bestehenden Wegpurzellen auf Grund der tatsächlichen Lage

Dieser Landbedarf war bis anhin unberücksichtigt und muss gemäss Art. 42 KRG an"teilsmässig abgetreten resp. in Geld ausgeglichen werden. Da die Beizugsgebiete weit-gehend überbaut sind, kann eine anteilsmässige Abtretung verbunden mit entsprechen-den Grenzänderungen an allen beteiligten Parzellen nicht in Frage kommen. Der Aus-_gleich wird deshalb in Geld vorgenommen.
d) Kehrplätze

Wo eine AusParzellierung als Bestandteil der Strassenparzelle nicht ausdrücklich vonden betroffenen Grundeigentümern und Anstössern gewünscht wird, erwirbt die Ge-
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meinde lediglich ein auf sie beschränktes Recht für die Benützung der privaten Vorplat-ze und Absteliplätze zur Erfüllung ihrer Aufgaben (Schneeräumung, Unterhalt, Reini—gung usw). Im Einverständnis der Betroffenen erledigt sie diese Arbeiten nur soweit alses ihr auf Grund der privaten Nutzung (parkierte Autos usw.) möglich und zumutbar ist.Zusätzliche Aufwendungen dürfen ihr aus dieser Regelung nicht entstehen.
Der Rechtserwerb und Ausgleich richtet sich grundsätzlich ebenfalls nach Ziffer b") undwird verbindlich festgelegt.

e) Wegprtrzellen im übenriegcnden öffentlichen Interesse (Wirtschafisweg)
Das WirtSchaftswe'gteiIstück der Stras'se nach Nagens wird von der Gemeinde L-aas er—werben.

j) Erschliessung Baugebiet Cuolm. Hurt-g (Oase).
-- Landerwerb ausserhalb der Bauzone:

Für die Erschliessung der Bauzone Oase muss Land ausserhalb der Bauzone “erwor-be'n werden. Diese Strasse dient neben der Bauland'erschliessung auch der Öffent— 'lichkeit (Fortsetzung Wanderweg Lamags). Das benötigte Land ist grösstenteils imEigentum des Baulandbesitzers mit dem grössten Anspruch in der Oase. Er soll des-halb dieses Land entschädigungslos einwerfen. Demgegenüber erwirbt die Gemeindedie zusätzlich benötigte Fläche im Bereich der Privatparzelle Nr. 284 zur Abgeltung—der öffentlichen Interessenz. '
— Zusätzliche Entschädigung für die anteilsmässige Beteiligung an den bestehendenStrassenparzellen Nr. 215 und 1957:

Das Recht zur Erschliessung von Parzelle Nr. 170 im Baugebiet Cuolm Liung überdie privaten Strassenparzellen Nr. 215 und 1957 wurde bis anhin von deren Eigentü-mern bestritten. Dass diese Bauzone zwingend über diese - auch gemäss GenerellemErschiiessungsplan vorgesehene — Zufahrtsstrasse erfolgen muss, hat massgeblich da-zu beigetragen, dass die Gemeinde das Quartierplanuerfahren durchführt. Es ist zu"erwähnen, dass am 4. November 1974 von der damaligen Eigentümerin der ParzelleNr. 170 und vom Konsortium Murschetg ein öffentlich beurkundeter Vertrag unter-zeichnet worden war, welcher die Landabtretung des Miteigentumsanteils der Ei—gentümerin von Parzelle Nr. 170 (V2) an der Erschiiessungsstrasse Murschetg an dasKonsortium regelte. Er enthielt die Verpflichtung zu Lasten des Konsortiums Mur-schetg, für alle Parzellen in der Oase ein unentgeltliches Fuss- und Fahrwegrecht ein-.-zuräurnen.
Dieser Verpflichtung sind die damaligen Verantwortlichen des Konsortiums Mur-schetg nicht nachgekommen, entsprechende Grundbucheinträge sind weder auf dieberechtigten noch auf die beIasteten Parzellen erfolgt. Die Rechtsnachfolger hattendeshalb beim Kauf ihrer Grundstücke und Miteigentumsanteile an den Strassenpar- *zellen keine Kenntnisse von dieser Auflage. Gemäss Gerichtsentscheid ist der dama-lige Vertrag für sie deshalb nicht bindend. Aus Sicht der Gemeinde kann die Kennt-
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ni's- dieser Vorgaben zum besseren Verständnis aller Betroffenen 'fiir die, vorgesehenenMas—snahmen im Rahmen der Quartierplanuug beitragen.
Mangels privatrechtlichen Vereinbarungen betreffend Landbeschaffung und Finan—zierung der Strassenparzellen Nr. 215 und 1957 müssen die Grundeigentümer in “derOase ihre Anteile nachträglich im Sinne der Grundsätze dieses Kapitels beisteuern.Auf Grund beigebrachter Belege der überbauten Parzellen Nr. 176 bis 179 über Ko-stenbeteiligungen an die Bau— und Unterhaltskosten der Strassenparzellen Nr. 215und 195? ist davon auszugehen, dass mit diesen Eigentümern die notwendigen Ver-einbarungen ohne entsprechende Grundbucheinträge getroffen werden sind. Ihnenwurde bis heute auch das Nutzungsrecht der Strassenparzellen nie streitig gemacht.Die nachträglichen anteilsmässigen Entschädigungen werden deshalb nur von derParzelle Nr. 170 geschuldet.

g) Rechtsarwerb Parzelle Nr. 300 (Bereich Staubecken)
Das. erste Teilstück der Sammelstrasse nach der Abzweigung von der Oberl-änderstrasseA19 führt über den Damm des Ausgleichbeckens des . Ausbautechnischen und haftungsrechtlichen Gründen wird das Strassenteilstück von der lGemeinde deshalb nicht erworben. Die Beanspruchung im öffentlichen Interesse wirdmittels Rechten gesichert.

h) Erschliessnngsstrasse aufParzelle Nr.- 268
Für die Parzelle Nr. 268 besteht gemäss rechtsgültigem Generellen GestaltungsPlan eineQuartiergestaltungslalanpflicht. Erst mit dieser Detailplanung werden die Verkehrsflä-chen definitiv ausgeschieden werden. Eine Ausparzellierung der EIS'chliessungsstrasseim Rahmen der Quartierplanung Murschetg ist deshalb nicht sinnvoll.

i) Erschlisssuagskonzept Parzelle. Nr. 147 (im Norden des Perimetars)
Die Parzelle Nr. 147 ist hetite unüberbaut. Der Generelle Brschliessungsplan enthältkeine eindeutig verbindliche Vorgabe für die vorgesehene Haupterschliessung. Die par-zelleninteme Feinerschliessung wird in einem separaten Quartiergestaltungsplanverfah-ren zu regeln sein. Der Generelle Gestaltungsplan der Gemeinde Laax enthält eine-Quartiergestaltungsplanpflicht für diese Parzelle.
Grundsätzlich kann die Haupterschliessung von Süden über die Fortsetzung der heuti—gen Strassenparzelle Nr. 215 oder über die Sammelstr—asse im Osten der Parzelle Nr. 147erfolgen. Auf Grund der Vemehmlassung soll die Zufahrt von der Sammelstrasse imOsten her erfolgen. Die Sammelsuasse weist einen genügenden Ausbau auf, um daskünftig aus dieser Bauzone zusätzlich anfallende Verkehrsauflcommen aufnehmen zukönnen. Demgegenüber wird die Zufahrtsstrasse über die Parzellen Nr. 215 und 1957durch den Mehrverkehr aus dem Baugebiet Cuolm Liung zusätzlich belastet werden.Mit diesem Konzept kann ein geeigneter Ausgleich im ganzen Siedlungsgebiet geschaf—fen werden. ‘
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Neuer Bestand, Dienstbarkeiten und Grundlasten
(vgl. auch Plan Nr. 587.3)
Die neuen Strassenparzellen werden entsprechendden genannten Grundsätzen festgelegt.Die Abgrenzungen sind im Plan Nr. 587.3 ersichtlich. Der Anhang 2 Flächenverzeichnisim Neuen Bestand enthält die detaillierten Angaben über Gesa-mtparzellenflächen und Zo-nenabschnitte.
Für die Kehrplätze werden unselbständige Rechte zu Gunsten der Gemeinde Laax ausge—schieden (Personaldienstbarkeit). Sie dürfen also auch künftig nicht 1‚von unberechtigtenDritten benützt werden. Das Wenderecht bezieht sich auf alle Fahrzeuge, die von der Ge-meinde im Rahmen ihrer UnterhaltsPflicht (einschliesslich Schneeräumung und Bauarbei-ten) eingesetzt werden.
Für die Fusswege gemäss Generellem ErschliessungsPlan werden unselbständige Nut-zungsrechte zu Gunsten der Öffentlichkeit begründet. Enthalten ist darin auch das Rechtder Gemeinde zum Bau der notwendigen Anlagen und die Pflicht zu deren Unterhalt.
Im Bereich der Verkehrsanlagen auf Parzelle Nr. 300 wird ein unselbständiges Bau- undNutzungsrecht für Verkehrsanlagen festgelegt. Damit erwirbt die Gemeinde Laax dasRecht, ihre Anlagen zu unterhalten und zu nutzen. Wesentliche bauliche Eingriffe müssenvorgängig mit dem abgesprochen werden, um sicherzustellen, dasskeine negativen Auswirkungen auf den Staudamm oder die weiteren zugehörigen Anlagendes Elektrizitätswerkes zu erwarten sind.
Als verbindliche Vorgabe für die Quartiergestaltungsplanung auf Parzelle Nr. 147 wird derzulässige Zufahrtsbereich gemäss Kap. 6 lit. i) bezeichnet.

Berechnung von Entschädigungen betreffend Land- und Rechtserwerb, Ausgleich von.Mehr- und Minderzuteilungen
Vorgaben für den Geldausgleich
Als Grundlage wird von der amtlichen Verkehrswertschätzung der kantonalen Schätzungs-konuuission 4 in Ilanz gemäss Plan Nr. 587.2 ausgegangen. Massgebend ist die zulässigeBruttogeschossfläche je Parzelle, wobei diese ausgehend vom Alten Bestand berechnet undunverändert für den neuen Bestand übernommen wird (flächenunabhängig). Die resultie-renden Werte sind für alle Parzellen im Anhang 3 Messgebende Bruttogeschossfläche imAlten Bestand berechnet.
Gemäss üblicher Praxis lässt sich der Verkehrswert von Bauland zu ca. einem Drittel aufdie eigentliche Landfläche und zu ca. zwei Dritteln auf die zulässige Ausnützung(Bruttogeschossfläche) aufteilen. Indem die zulässige Bruttogeschossfläche gemäss altemBesitzstand auf die Neuzuteilung übertragen und somit gewahrt wird, ist für den Ausgleichvon Mehr— und Minderzuteilungen beim Landerwerb lediglich ca. ein Drittel des Ver-kehrswertes zu berücksichtigen. Die entsprechenden Werte sind ebenfalls dem Anhang 3zu entnehmen.
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"Wo. lediglich Rechte für das Wenden von Fahrzeugen auf privatem Grund erworben wer-den, wird die Entschädigung gemäSs kantonaler Schätzungsltommission auf ca. ein Zehntel“des Verkehrswertes festgelegt.
Für den Rechtserwerb von öffentlichen Fusswegen im Baugebiet wird ebenfalls von 10%.des amtlich geschätzten Verkehrswertes ausgegangen.
Für das Baurecht von öffentlichen Fusswegen im Landwirtschaftsgebiet wird der volleVerkehrswert für L—andwirtschaftsland entschädigt. da die Fläche landwirtschaftlich nichtmehr nutzbar ist.

Geldausgleich für den Lander‘werb der“ Sammelstrass'e (Parzelle Nr. 1431) und denRechtserwerb von öffentlichen Fusswegen
a) Semmelstresse

Im Anhang 4a Laad- und Rechnet-warb Parzelle Nr. 1'431 (Sammelstrnsse) und'Rechts-emerb für nflentliche Fusswege ist der notwendig Land- und Rechtserwerb für die 'Sammelstrasse parzellenweise zusammengestellt. Insgesamt resultiert ein Wert von Fr.63'326.-- der gemäss Kap. 6 lit. a) auszugleichen ist. In Anlehnung an die Grundsätzedes Perimetergesetzes der Gemeinde Laax und unter Berücksichtigung der örtlichenVerhältnisse wird die Hälfte der landerwerbskosten proportional zur Bauzonenflächeim Perimeter, die andere Hälfte proportional zur zulässigen Bruttogeschossfläche je Par-zelle verteilt. Damit wird erreicht, dass die südlichen Gebiete. mit hoher Ausnützungszif-fer nicht unverhälmismässig belastet werden.
b) Fus‘swege

Ebenfalls im Anhang 4a ist der Rechtserwerb für öffentliche Fusswege tabellarisch dar-gestellt. Die Fusswegrechte haben insgesamt einen Wert von knapp Fr. 24'000.--. Die.Fu'sswege im Quartier Murschetg werden vornehmlich von den Quartierbewohnern be—nutzt werden. Gleichzeitig sind die Rechte jedoch zu Gunsten der Öffentlichkeit be—gründet, so dass auch der Allgemeinheit ein Nutzen aus diesen Anlagen und Rechtenentsteht. Die Gemeinde Laax sieht deshalb vor, die Hälfte der Kosten für die Fass.—wegrechte aus öffentlicher Interessenz selbst zu übernehmen. Die verbleibenden 50% zuLasten des Quartiers werden zu den Kosten für Land- und Rechtserwerb an der Sammelnstrasse hinzugerechnet.
Der Geldausgleich gemäss Grundsätzen in Kap. 6 und Iit. a) “ist im Anhang 4b Geldaus-gler'ch Land— und Rechtserwerbfiir Samelstmsse und Fnsswege im Detail zusammengerstellt.
Entschädigung zu Gunsten der Parzellen Nr. 215 und 1957 gemäss Kap. 6 lit. f)
Die massgeblichen Flächen sind der Planb'eilage l zu entnehme-n. Die gesamten -— gemässvorliegenden Belegen - von den Eigentümern erbrachten Baukosten belaufen sich auf ca.Fr. IOO'OÜÜ.-- “für eine Verkehrsfläche von ins-gesamt 3'505 m2 (Parzellenflächen Nr. 19-57
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und 21.5 im Alten Bestand). Die der Beteiligung unterl'iegenden Flächen gemäss Planbeila-ge. 2 betragen:
Parzelle Nr. 21.5 995 In2 -ö Baukostenanteil Fr. 28‘388.-—Parzelle Nr. 1957 .935 In2 —-> Baukosten-anteil Fr. 28'103.-—
Von Parzelle Nr. 170 ist eine erste Erschliessungstiefe zu 100% beteiligungspflichtig. Dieverbleibende Fläche ist nur zu 50% beteiligungspflichtig. da sie den notwendigen Erschlie-ssungsaufwand für eine gleichwertige interne Ersehliessung zusätzlich selbst zu tragen bar»be'n wird. Im Detail sind die Berechnungen dem Anhang 5 Ziff. 6 zu entnehmen.
GBIdausglclch für den Land- und Rechtserwerb an Erschliessungsstrassen und 'Kehraplätzen
Auf Grund der Grundsätze sind für alle zu erwerbenden Verkehrsflächen die abzugs- undbeitragspflichtigen Perimeter sowie die auszugleichenden Werte bestimmt worden. Dieeinzelnen Verkehrsflächen sind in der Planbeilage 2 bezeichnet. Die zugehörigen beitrags- .pflichtigen Perimeter und resultierenden Berechnungen “sind im Anhang 5 zusammenge-stellt. Nachfolgend einige spezielle Hinweise:
a) Land— und Rechtserwerb Strassenperzelle Nr. 259 mit Kehrplatz gemäs-s Anhang 5Ziffl 1

Die Parzelle Nr. 256. leistet einen Beitrag von 718 In2 an die neue Strassenparzelle. AufGrund dieses proportional relativ grossen Anteils wird sie beim Lan-d— und Rechtserwerbnicht belastet. Entlang der bestehenden Strassenparzelle Nr. 259 sind Grenzänderungenund eine Verlängerung notwendig. Die Fläche der alten Parzelle Nr. 259 wird entschä-dig-ungslos eingeworfen. Die Mehr- und Minderzuteilungen infolge Grenzänderungenwerden in Geld ausgeglichen. Die neue Stras'senparzelle Nr. 259 wird von derGemeinde.übernommen.
Der eigentliche Kehrplatz im Bereich mit Parkplätzen wird als Recht ausgeschieden und.geldmässig ausgeglichen.

b) Rechtserwerb Kehrplatz Strassenperzelle Nr. 244 gemäss Anhang 5 ZÜ‘fi 2
Die bestehende Strassenparzelle geht ins. Eigentum der Gemeinde über. Der Kehrpla'tzwird im Bereich der bestehenden Vorplätze festgelegt. Der Ausgleich erfolgt über diebisherigen Eigentümer der Parzelle Nr. 2.44.

c) landerwerb Stressenpnrzellen Nr. 215 und1957
Die bestehenden Strassenparzellen gehen ins Eigentum der Gemeinde über.

d) Landerwerb Einmündungsbereich Strassenparzefle Nr. 215.1 gemäss Anhang 5 Zlffi 3
Für die Stichstrasse (Teil der Parzelle Nr. 215) müssen im Einmündungsbereich die Flä-chen für die Binlenker zusätzlich beschafft werden. Beitragspflichtig sind die. Anstösserdieser Stichstrasse.
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e) Rechtserwerb Kekrplatz Stichstrasse Nr. 215.1 gemäss Anhang 5 Ziffi 4.1
Das Recht wird zu Lasten der bestehenden Zufahrt auf Parzelle Nr. 221 begründet undist auf die Anstüsser der Stichstrasse auszugleichen.

f) Landenverb neues Teilstück Strassenparzelle Nr. 215.2
Die Strassenfläche wird ausparzelliert und geht als Teil von Parzelle Nr. 215 an die GenIneinde Laax über. Für die beiden Kehrplätze werden Wenderechte auf bestehendenVorplätzen festgelegt und innerhalb des nutzniessenden Perimeters ausgeglichen (vgl.Anhang 5 Ziff. 4.2).

g) Landerwera des Stressenteilstücks Nr. 215.3
Die Grundsätze sind in Kap. 6 lit. f) beschrieben. die Berechnungen finden sich im An-hang 5 unter Ziff. 5.

h) Strassenparzelle Nr. 1139
Die Strassenparzelle geht entschädigungslos an die Gemeinde Laax. Der Kehrplatz wird .als Recht ausgeschieden und auf die bisherigen Eigentümer der Strassenparzelle Nr.1139 ausgeglichen (vgl. Anhang 5 Ziff. 7).

i) Strassenparzslle Nr. I44
Die bestehenden Strassenflächen werden ausPar'zelliert und gehen ohne Ausgleich unterden belasteten Parzellen als neue Strassenparzelle Nr. 144 an die Gemeinde über. DieGemeinde wirft die alte Strassenparzelle Nr. 144 und die Parzelle Nr. 140 ein (vgl. An-hang 5 Ziff. 9). Der Kehrplatz im Bereich der Parzelle Nr. 130 wird auf Wunsch der Ei-gentümer als Teil der Strassenparzelle ausgeschieden. Da er nur dem nördlichen Teil derParzelle Nr. 130 dient, ist kein Ausgleich vorzunehmen.
Für den Kehtplatz im Bereich der Parzelle Nr. 139 wird ein Recht festgelegt und überdie anstossenden Parzellen (mit Zufahrt von dieser Stichstrasse) ausgeglichen (vgl. An-hang 5 Ziff. 8).

k) Strassenperzefle Nr. 1117
Die zusätzlich notwendige Fläche für die zweckmässigere Ausscheidung des Güter- undWaldweges wird von der Gemeinde Laax erworben und entschädigt (vgl. Anhang 5 Ziff.10). Einer der bestehenden Parkplätze wird dadurch leicht tangiert, ist jedoch weiterhinnutzbar.
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Verpflichtungen, Vorbehalte. und Auflagen
9.1 Erschliessung Parzelle Nr. 147

Der aus topographischen Gründen geeignete Zirfahrtsbereieh liegt beim heutigen Ökonobmiegebäude. Im Plan Nr. 587.3 wird diese Vergabe für die Zufahrt verbindlich aber nurgenerell festgelegt. Im Rahmen der Quartiergestaltungsplanung für die Parzelle Nr. 14'?muss die Detailplanung auf die örtlichen Verhältnisse abgestimmt werden. Hierbei sindinsbesondere. die negativen Auswirkungen auf die um— und gegenüberliegenden Liegen-schaften bezüglich Lärmemissionen und Verkehrssicherheit zu minimieren. Die GemeindeLaax sorgt dafür, dass die Eigentümer der Parzellen Nr. 146, 151, 153, 154 und 19l imRahmen des QuartiergestaltungsPIanverfahrens bei der definitiven Festlegung und Ausge-staltung des Einmündungsbereichs frühzeitig informiert werden. Vor der Verabschiedungder Quartiergestaltungsplanung durch den Gemeindevorstand sind die Eigentümer dieserParzellen auf Grund von Entwürfen mindestens einmal anzuhören.
9-.2- Verkehrsbelastung und Parkierung im Bereich der öffentlichen Strassen

Die Talstation der Bergbahnen in Murschetg löst ein beträchtliches Verkehrsaufltommenaus. Die Bergbahnuntemehmung betreibt ein sehr striktes Verkehrsregim, indem die Touri-sten bereits im Einmündungsbereich der A19 auf Ersatzparkplätze ausserhalb des Quartiersumgeleitet werden, sobald die offiziellen Parkplätze in Murschetg belegt sind. Trotzdemkommt es immer wieder vor, dass Gäste im nördlichen Teil des Quartiers auf der Suchenach Abstellplätzen umherfahren und ihre Fahrzeuge entlang der Quartierstrassen unbe-rechtigt parkieren. Da die Verhältnisse hierfür ungeeignet sind und die heute von den Ei-gentümern erwirkten Amtsverbote abschreckend wirken, entsteht ausserdem ein unnötigerDurchgangsverkehr. Auch künftig können und sollen die öffentlichen Strassen nördlich derParkierungsanlage der Bergbahnen der internen Quartiererschliessung für die Bauzonen inMurschetg (inkl. Oase) vorbehalten sein. Durchgangsverkehr in sehr beschränktem Umfangist nach Nagens resp. in die Landwirtschaftsgebiete von Lavanuz über den Güter- undWaldweg gemäss Generellem Erschliessungsplan zu berücksichtigen. Keine Fortsetzungfür den motorisierten Verkehr ist jedoch nach Lamags vorgesehen. I
Auf Parzelle Nr. 184 beinhaltet der Generelle Erschliessungsplan eine kleine Parkierungs-anlage. Sie soll vor allem im Sommerhalbjahr den Wanderern Richtung Larnags--als Aus-gangsPunkt zur Verfügung stehen. Im Winter wird sie von Fussgängern und Skifahrern(sofern die Abfahrt zur Talstation genügend Schnee aufweist) genutzt. Sie erlaubt das Ab.-stellen von ca. sechs Fahrzeugen. Sobald die Zufahrtsstrasse öffentlich ist, könnte dieserParkplatz an Attraktivität gewinnen und einen Zielverkehr auslösen, der mit dem vorhan-denen Parkplatzangebot bei weitem nicht gedeckt werden kann. Unnötiges Verkehrsauf-kommen mit entsprechenden Belastungen der Anwohner wären die Folge. Da die Parkie-rang für die touristischen Aktivitäten grundsätzlich geeignet im südlichen Quartierplange-biet vorgesehen ist, muss die Zweckbestimmung des Parkplatzes auf der heutigen ParzelleNr. 184 von der Gemeinde klar formuliert und der zulässige Benützerkreis entsprechendeingeschränkt werden. Ziel ist die Beschränkung des Verkehrsaufkonunens im nördlichenQuartietplangebiet auf den .aus der internen Nutzung selbst verursachten Anteil.

'cnatwwmmtusmmag messe GrRu Seite 1.3.



€—

9.3.-

9,4

Quartierplanung Marschetg, LaaitTechnischer Bericht mit grundbuchlichem Vollzug

Folgende Massnahmen sind in einem ersten Schritt vorgesehen:
— Die Bergbahnunternehmung wird angewiesen, ihre Parkplatzordnung so zu optimieren,dass kein zusätzliches Verkehrsauflcommen - verursacht durch Benützer der Bergbahnenoder weiterer Anlagen in Murschetg - nördlich "der offiziellen Parkierungsanlagen aus-gelöst wird. Sind die Parkplätze in Murschetg belegt, so bedingt die Zufahrt zu den An-lagen der Talstation eine nachvollziehbare Begründung. Die Weiterfahrt über das Arealder Bergbahnen hinaus ist nur im Zusammenhang mit Grundeigentum im nördlichenTeil des Quartierplangebietes zulässig. Die entsprechende Berechtigung ist den Kon-trolleuren nachzuweisen. Vorbehalten sind dokumentierte Spezialbewilligungen, die nurvon der Gemeinde Laax ausgestellt werden können. Die Gemeinde Laax erarbeitet zu-sammen mit dem Verkehrsverein und den touristischen Unternehmungen in der Talsta-tion Murschetg eine zweckmäs-sige Regelung für die Durchführung dieses Konzeptes.
-— Die Parkplatznutzung am Anfang des Fussweges. nach Larnags (alte Parzelle Nr. 184) istnur“ mit schriftlicher Bewilligung der Gemeinde Laax zulässig. Die. Bewilligung wird“erteilt, wenn das Gesuch im öffentlichen Interesse ist.
— Entlang der Strassen im Quartierplangebiet Murschetg ist ein generelles Parkverbot. zuerlassen.
Weitergehende Massn-ahmen sind von. der Gemeinde zu ergreifen, wenn. die angezieltenVerkehrsbeschränkungen mit den getroffenen Vorschriften nicht realisiert “werden können.

Quartiergestaltnn'gs'planung Cuolm Liun‘g
Gemäss .Generellem Gestaltungsplan ist für die Bauzone in der Oase eine Quartiergestale-tungsPIanpflicht festgelegt. Mit dieser Detailplanung wird auch die interne Erschliessungabschliessend und unter Berücksichtigung der bereits _überbauten Parzellen Nr. 176 bis. 179zu regeln sein. Folgende Bedingungen werden mit dem Quartierplan Marschetg verbind-lich festgelegt:
- Im Baugebiet Cuolm Liung sind die Parkierungsanlagen auf das notwendige. gesetzlichvorgeschriebene Minimum für die in der Bauzone vorgesehenen Wohnbauten zu be-schränken.
— Im Gebiet Cuolm Liung sind keine Bauten und Anlagen zulässig, die gegenüber der zonnengemäss vorgesehenen Erstellung von Wohnbauten zusätzliches Verkehrsaufkommenoder zusätzlichen Bedarf an Parkierungsa‘nlagen auslösen würden.

Nutzungsbescliränkungen für die öffentlichen Fusswege
Die öffentlichen Fusswege sind ausschliesslich der Nutzung von Fussgängern vorbehalten.Die Gemeinde ist dafür besorgt, dass sie nicht widerrechtlich von Skifahrern, Radfahrern,Reitern o. ä. benützt werden. Nach Bedarf unterbindet siesolche. Nutzungen durch geeig—nete. bauliche Massnahmen.
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Grundbuchliche Behandlung
Parzellierung
Die neuen Parzellierungsverhältni'sse werden gemäss Plan Nr. 587.3 und Anhang 2 Fid-chenverzeichnis im Neuen Bestand im Rahmen einer Mutation durch den Nachführungs-geometer realisiert, sobald der Quartierplan rechtskräftig abgeschlossen ist. Der Auftrag anden Nachführungsgeometer erfolgt durch das Grundbuchamt Ilanz von Amtes wegen. Mi—nimale Flächenänderungen am Neuen Bestand infolge Grundbuchvermessung von l bis 2m2 sind vorbehalten.
Die. Teilparzelle von Parzelle Nr. 1.80 im Beizugsgebiet (180T) wird durch die Ausschei-dung der Strassenparzelle in drei unabhängige Flächen aufgeteilt. Sie sind im Plan Nr.587.3 mit 180T.1, 180T.2 und 180T.3 bezeichnet. Die Teilparzellen Nr. 180T.l und1.80T.2 bleiben mit der Stammparzelle Nr. 180 vereinigt. Die Teilparzelle Nr. 180T.3 erhältim Rahmen der Nachführungsmutation eine neue Nummer. Im Flächenverzeichnis NeuerBestand sind die Teilfa‘chen zusammengefasst Im Güterzettel Neuer Bestand sind sie ein-mehr aufgelishtet

Güterzettel Neuer Bestand und grundbuchliche Behandlung
In der Beilage Güterzerrel im Alten Bestand sind alle “eingetragenen Dienstbarkeiten,Grundlasten und Anmerkungen gemäss Grundbuchauszügen erfasst. Für den neuen Be-stand werden in den Güterzetteln alle infolge Quartierplan zu löschenden Einträge gestri-chen und neue Einträge durch kursive Schrift hervorgehoben. Damit sind die Veränderun-gen für die Grundeigentümer offensichtlich. Die Bereinigungen sind vom zuständigenGrundbuchamt Ilanz geprüft worden. Die Grundbuchblätter werden ent3prechend korri-giert, wenn die Quartierplanung rechtskräftig ist.
In den Güterzetteln für den Neuen Bestand sind'Je Grundeigentümer die Parzellen gemä'ss.Flächenverzeichnis im Neuen Bestand sowie die zugehörigen zulässigen Bruttogeschoss-
flächen erfasst. Die zulässige Bruttogeschossfläche ist ausgehend vom Landerwerbsprinzipgemäss Kap. 8.1 berechnet. Die massgeblichen Werte sind vom Anhang 3 aus der Spalte.messgebliche BGF übernommen. Die grundbuchlich eingetragenen Ausnützungstransportesind nicht berücksichtigt und müssen zur Ermittlung der effektiv zulässigen BGF addiertre5p. in Abzug gebracht werden. Dasselbe gilt für nicht ersichtliche Ausnützung'serhöhun-gen gemäss bewilligten Arealüberbauungen u. ä.
Bei jeder Parzelle des Beizugsgebietes wird der Quartierplan Murschetg‘ angemerkt.
Ebenfalls Bestandteil der Güterzettel im Neuen Bestand ist die resultierende Summe desAusgleichs von mehreren Minderzuteilungen resp. der Entschädigungen für Rechte. AlsÜbersicht sind diese Werte im Anhang 6 Ausgleich für Land- und“ Rechtserwerbe -- Ge-samtübersicht zusammengestellt.
Für folgende Rechte gemäss Quartierplanung Mur’schetg insbesondere Plan Nr. 587.3 "we'r—den eigenständige neue Grundbucheinträge vorgesehen (vgl. Güterzettel Neuer Bestand):
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d) Wender-echte zu Gunsten der Gemeinde Ldax zu Lasten der
Parzellen Nr. 139, 152, 189, 190, 196, 221, 239, 240, 1108 und 1114

b) Fusswegreekte zu Gunsten der Öffentlichkeit zu Lasten der
Parzellen Nr. 230, 238, 239, 264, 265, 268, 269 und 1976

Die übrigen Rechte und Pflichten sind durch die Anmerkung des Quartierplanes sicherge—stellt.

11 Kostenschätzung und Kostenverteilung für das Quartierplanverfahren
Die geschätzten Planungskosten der Gemeinde und des beauftragten Ingenieurbüros belau-fen sich auf ca. Fr. 62'000.--. Für den grundbuchlichen Vollzug wird das Grundbuchamt ca.Fr. 8'000.—- verrechnen, und die Kosten für die Nachführung der Grundbuchvermessungmit Verpflockung und Vermarkung werden ca. Fr. 25'000.-- betragen.
Die Verteilung der Verfahrenskosten richtet sich grundsätzlich nach Art. 78 des Baugesetu 'zes Laax. Massgebend ist die Parzellenfläche im Beizugsgebiet, wobei nur die Bauzonen—
flächen gemäss Neuem Bestand belastet werden. Die resultierenden Kostenanteile sinddem Anhang 7 Kostenverteilung Verfahrenskosten zu entnehmen.
Die Planungskosten werden zusammen mit dem Geldausgleich abgerechnet, wenn dieQuartierplanung rechtskräftig ist. Die Kosten für den grundbuchlichen Vollzug und dieNachführung der Grundbuchvermessung werden nach Abschluss der Arbeiten in Rechnunggestellt.

12 Regelung für den Bau der Anlagen
a) Fusswege

Die Gemeinde Laax bestimmt den Zeitpunkt und die bauliche Ausgestaltung für denNeu- oder Ausbau der öffentlichen Fusswege gemäss Quartierplanung. Die von bauli-chen Eingriffen tangierten Parzellen sind vorgängig zu informieren.
b) Ausbau und Sanierung von Strassen

Ausbau und Sanierung von öffentlichen Strassen sind Sache der Gemeinde Laax.
c) Kehrplätze

Die Gemeinde beabsichtigt keine baulichen Eingriffe im Bereich der erworbenen Wen-derechte. Werden durch die Grundeigentümer Unterhalts- und Saniemngsarbeitendurchgeführt, so sind die entsprechenden Baugesuche vorgängig mit der Gemeinde. zubesprechen. Es sind keine baulichen Massnahmen zulässig, die das Wenderecht zusätz— 'lich einschränken.

CaPaWflBei-ielumurschetg 20.ü5.98 Gr Ru Seite I’d



4%. Quartierplanung Murschetg. LaaxTechnischer Bericht mit grundbuchlichem Vollzug

d) Kostentregung
Für erhebliche Unterhalts- oder Sanierungsarbeiten an Strassen kann die Gemeinde einPerimeterverfahren durchführen (Strassengesetz _vom 28. Oktober 1988).
Die Erstellungskosten für Fusswege werden von der Gemeinde getragen.
Die Gemeinde beteiligt sich an Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten von Kehrplätzen aufPrivatgrund mit maximal 20%. Der massgebliche Wert wird im Rahmen des Baugesu-ches mit den jeweiligen Grundeigentümern vereinbart. Die Grundeigentümer können dienotwendigen Arbeiten durch die Gemeinde ausführen lassen. Bei erheblichen Aufwen—dungen kann die Gemeinde ein Perirneterverfahren durchführen. Die Kostenbeteiligungbezieht sich ausschliesslich auf Arbeiten, die mit der Ausübung des Wenderechtes imZusammenhang stehen.

13 Übersicht der Planungsmittel
-— Technischer Bericht mit grundbuchlichem Vollzug— Plan Nr. 587.1 Beizugsgebiet und Zonenordnung— Plan Nr. 587.2 Bodenbewertung- Plan Nr. 587.3 Alter und Neuer Bestand, Dienstbarkeiten und Grundlas-t‘cn- Güterzettel Alter Bestand... Güterzettel Neuer Bestand

Ilanz, '20. Mai 1998 Ingenieurbüro Cavigelli und Partner
ß QM” / 7. 4€H. Cavigelli i. V. ro
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4 Ingenieurbüro Covigelli und Partner

Quartierplanung Murschetg, Laax Anhang 3Messgebende Bruttogeschossfläche im alten Bestand
Massgebender Wert der Bauzonenfläche ohne Bruttogeschossfläche (BGF)
Parz. Nr. Bauzonen- Flächenenteile massgebende Wert Bemerkungen

fläohe BGF Fr.m2 Wohnzone Wohneonc Wohnzoue WohnzoneW—A W—A 1.0.0 w-c:SFr. 100.00 SFr.150.00 SFr. 170.00 SFr. 220.00 113 Verkehrswert0.4 0.4 0.5 0.8 Ausnützuogseiffer (A2)130 3'352 3'352 1'341 502'800133 952 952 381 142'800134 922 922 369 138'300135 827 827 331 124'050136 515 515 206 77'250137 568 568 227 85'200138 924 924 370 138'600139 965 965 386 144'750140 348 348 140 52'200141 991 991 396 148'650142 972 972 389 145'800143 942 942 377 141'300144 0 0 0 Strasse: 449 m2145 920 920 368 138'000146 1'105 1'105 442 165'750147 20'882 20'882 8'353 3'132'300 Bauverbot für 4'092 m2148 949 949 380 142'350149 569 569 228 85'350150 554 554 222 83'100151 553 553 221 82'950152 581 581 232 87'150153 721 721 288 108'150154 1'306 1'306 522 195'900155 0 0 0 Strasse: 2'7 18' m2170 17'846 17'846 7'138 1'784'600176 445 445 178 44'500177 155 155 62 15‘500178 310 310 124 31'000179 347 347 139 34'700180T 0 0 0184 0 0 0185 1'700 1'700 680 255'000186 1'114 1'114 446 167'100188 1'200 1 '200 480 180'000189 1'024 1'024 410 153'600190 954 954 382 143'100191 1'000 1'000 400 150'000193 863 863 345 129'450194 841 841 336 126'150195 443 443 177 66'450196 567 567 227 85'050197 520 520 208 78'000198 1'126 1'126 450 168'900199 1'182 1'182 473 177'300
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4e Ingenieurbüro Covigelli und Partner

Quartierplanung Murschetg, Leex Anhang 3Massgebende Bruttogeschossfläche im alten BestandMassgebender Wert der Bauzonenfläche ohne Bruttogeschossfläche (BGF)
Pol-z. Nr. Bauzonen— Flächenenteile massgebende Wert Bemerkungen

fläche BGF Fr.m2 “101102000 Wohneone Wohnzone Wohnzonow-s woa. w-g wcSFr. 100.00 SFr.150.00 SFr.170.00 010.231.000 173 Verkehrswen0.4 0.4 0.5 0.8 Ausnützungsziffer (AZ)200 1'560 1'560 624 234'000201 844 844 338 126'600202 406 406 162 60'900203 441 441 176 66'150204 170 170 68 25'500205 1'178 1'178 471 176'700206 898 898 359 134'700208 347 347 139 52'050209 743 743 297 l 1 1'450210 1'041 1'041 416 156'150211 1'103 1'103 441 165'450212 1'551 1'551 620 232'650213 1'542 1'542 617 231'300214 864 864 346 129'600215 0 0 0 Strasse: 2'520 m2216 0 0 0 0 Bauverbot217 3'139 671 2'468 1'502 520'210218 922 683 239 393 143'080219 1'166 1'166 583 198'220220 1'021 362 659 474 166'330221 2'014 1'239 775 883 317'600223 10'443 2'785 7'658 4'943 1'719'610224 1'087 1'087 544 184'790225 995 995 498 169'150226 926 926 463 157'420227 913 913 457 155'210228 2'348 2'348 1'174 399'160230 3'870 3'870 1 '935 657'900231 l '33 6 1'336 668 227'120232 2'117 2'117 1'059 359'890234 987 987 494 167'790235 1'482 1'482 741 25 1'940236 1'023 1'023 512 173'910237 1 '205 1'205 603 204'850238 89 89 45 15'130239 714 714 357 121'380240 545 545 273 92'650241 1'087 1'087 544 184'790242 864 864 432 146'880243 1'783 1'783 892 303'110244 0 0 0 Stresse: 778 m2245 1'036 1'036 518 176'120246 2'01 1 2'01 1 1'006 341'870247 2'115 2'115 1'058 359'550
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4% Ingenieurbüro Cavigelli und Partner

Quartierplanung Murschetg, Laax Anhang 3Massgebende Bruttogeschossfläche im alten BestandMassgebender Wert der Bauzonenfläehe ohne Bruttogeschessfläehe (BGF)
Parz. Nr. Bauzonen- Flächenenteile massgebende Wert Bemerkungen

fläehe EGF Fr.m2 Wohnmne Wehnzene Wohnzene WelmzeneW-A w—e wg; w.cSFr. 100.00 SFr. 150.00 SFr. 110.00 SFr. 220.00 1.13 Verkehrswert0.4 0.4 0.5 0.8 Ausnützungsziffer (A2)248 4'159 4'159 2'080 707'030255 2'315 1'930 385 1'273 412'800256 5'097 5'097 2'549 866'490257 3'041 2'408 633 1 '7 10 548'620259 0 0 0 Strasse: 293 m2260 4'731 2'640 2'091 2'993 908'820265 9'758 9'758 7'806 2' 146'760268 15'530 15'530 12'424 3'416'600269 14'411 14'411 11'529 3'170'420274 925 925 370 138'750275 1'334 1'334 534 200'100276 1'499 808 691 876 273'220277 0 0 0 Straese: 1'324 m2280 1 1'343 1 1'343 9'074 2'495'460281 10'031 10'031 8'025 2'206'820283 294 294 235 64'680293 4'071 4'07 1 3'257 895'620300 0 0. 01100 233 233 93 34'9501107 1'804 1'804 1'443 396'8801108 447 447 179 67'05011 11 293 293 117 43'9501112 308 308 123 . 46'2001113 911 911 456 154'8701114 811 811 406 137'87011 15 1'637 1'637 819 278'290l 1 16 1'495 1'495 748 254'1501117 0 0 0 Strasse: 356 m21118 1'075 163 912 795 225'0901 136 1'064 1 '064 85 1 234'0801137 675 675 270 101'2501138 580 580 232 87'000l 139 0 0 0 Strasse: 254 m21 168 3 18 3 1 8 254 69'9601169 5'184 5'184 4'147 1'140'4801170 4'158 4'158 3'326 914'7601431 0 0 0 Strasse: 5'841 11121497 441 441 I76 66'1501558 657 657 263 98'5501957 0 0 0 Strasse: 985 m22085 38 38 30 8'360 TelecomTotal 242'649 19'103 78'244 62'586 82'716 136'405 42'484'040
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ä Ingenieurbüro Cevigelli und Partner

Quartierplanung Mursehetg, Laax |Geldausgleich Land- und Rechtserwerb für Sammelstrasse und Fusswege(Gesamtkosten vgl. Anhang 4a) Anhang 4b- 50% proportional Bauzonenfläohe im neuen Bestand- 50% proportional zulässige Bruttogeschossfläche (BGF)
Parz. Bauzonenfläohe massgebende Kostenanteil prop. Fläche Kostenanteil prop. BGF Total BemerkungenNr. . im neuen BGFBestand

(‘55) (F11) (3:!) (FR) (Fa)130 2'927 1'341 1.2 459 1.2 370 830
133 844 381 0.4 132 0.4 105 238
134 791 369 0.3 124 0.3" 102 226
135 794 331 0.3 125 0.3 91 216
136 334 206 0. 1 52 0.1 57 109
137 519 227 0.2 81 0.2 63 144
138 924 370 0.4 145 0.4 102 247
139 891 386 0.4 140 0.4 107 246
141 749 396 0.3 118 0.3 110 227
142 855 389 0.4 134 0.4 107 242
143 942 377 0.4 148 0.4 104 252
145 920 368 0.4 144 0.4 102 246
146 1'105 442 0.5 173 0.5 122 295‚ ‚ ‚ ' „ ‚ 4'092 m2 aus azant147 20 882 3353 3.7 3276 8.7 2303 5 534 27. 0198 g
148 949 380 0.4 149 0.4 105 254
149 569 228 0.2 89 0.2 63 152
150 554 222 0.2 87 0.2 61 148
151 553 221 0.2 87 0.2 61 148
152 581 232 0.2 91 0.2 64 155
153 721 288 0.3 113 0.3 80 193
154 1'306 522 0.5. 205 0.5 14-4 349
I70 17'846 7'138 7.4 2'800 7.4 1'972 4'772

_ 176 445 178 0.2 70 0.2 49 119
177 155 62 0.1 24 0.1 17 41
178 310 124 0.1 49 0.1 34 83
179 347 139 0.1 54 0.1 38 93
185 1'700 68.0 0.7 267 0.7 188 455
186 1'114 446 0.5 175 0.5 123 298
l 88 933 480 0.4 146 0.4 133 279
189 885 410 0.4 139 0.4 113 252
190 954 382 0.4 150 0.4 105 255
191 1 '000 400 0.4 157 0.4 1 I I 267
193 772 345 0.3 121 0.3 95 216
194 734 336 0.3 1 15 0.3 93 208
195 384 177 0.2 60 0.2 49 109
196 567 227 0.2 89 0.2 63 152
197 520 208 0.2 82 0.2 57 139
198 1'126 450 0.5 177 0.5 124 301
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Ingenieurbüro Covigelli und Partner

Quartierplanung Murschetg, LaaxGeldauSgleich Land- und Reehtserwerb für Sammelstrasse und Fusswege(Gesamtkosten vgl. Anhang 4a) Anhang 4b- 50% proportional Bausonenfläohe im neuen Bestand I— 50% proportional zulässige Bruttogeschossfläche (BGF)
Parz. Bansonenfläche massgebende Kostenanteil prop. Fläche Kostenanteil prop. BGF Total Bemerkungen
Nr. im neuen BGF

Bestand
1%) (Fr-1 (8?) (Fr—1 (Fr-1199 1'182 423 0.5 185 0.5 131 316

200 1'560 624 0.7 245 0.7 172 417
201 844 338 0.4 132 0.4 93 226
202 406 1 62 0.2 64 0.2 45 109
203 441 176 0.2 69 0.2 49 118
204 170 68 0.1 27 0.1 19 45205 1'178 am 0.5 Iss 0.5 130 315
206 898 359 0.4 141 0.4 99 240203 347 139 0.1 54 0.1 ' 33 93
209 743 297 0.3 117 0.3 82 199
210 1'041 416 0.4 163 ' 0.4 115 278
211 1'103 441 0.5 173 0.5 122 295
212 1'551 620 0.6 243 0.6 171 415
213 1'542 617 0.6 242 0.6 1'10 412
214 864 346 0.4 136 0.4 95 23l216 1'040 0 0.4 163 0.4 0 163 Bewerbe:
217 3'139 1'502 1.3 492 1.3 415 908
218 922 393 0.4 145 0.4 108 253
219 1'163 583 0.5 182 0.5 I61 344
220 1'021 474 0.4 160 0.4 131 291
221 2'014 883 0.8 316 0.8 244 560
223 10'443 4'943 4.4 1'638 4.4 1'366 3'004
224 1'087 544 0.5 171 0.5 150 321
225 995 498 0.4 156 0.4 137 294
226 926 463 0.4 145 0.4 128 273
22'? 908 45'? 0.4 142 0.4 126 269
228 2'348 1'114 1.0 368 1.0 324 693
230 3'870 1'935 1.6 607 1.6 535 1'142
231 1'336 668 0.6 210 0.6 185 394
232 2'117 1'059 0.9 332 0.9 292 625
234 987 494 0.4 155 0.4 136 291
235 1'482 741 0.6 233 0.6 . 205 437
236 1'023 512 0.4 160 0.4 141 302
237 1'205 603 0.5 189 0.5 166 355
238 89 45 0.0 14 0.0 12 26
239 714 35'? 0.3 112 0.3 99 211
240 545 2‘13 0.2 86 0.2 ’15 161
241 1'087 544 0.5 171 0.5 150 321
242 864 432 0.4 136 0.4 1.19 255

CaPakEtfißflKLssZ 19.05.98 Gr Ru Seite 2 von 3



Ingenieurbüro Cavigelli und Partner5%
Quartierplanung Mursflaetg, LaaxGeldansgleich Land- und Rechtserwerb für Sammelstrasse und Fusswege(Gesamtkosten vgl. Anhang 4a) Anhang 4b- 50% proportional Banzonenfläehe im neuen Bestand- 50% proportional zulässige Bruttogeschossfläche (BGF)
Pate. Bauaonenfläehe massgebende Kostenanteil prop. Fläche Kostenanteil prop. BGF Total BemerkungenNr. im neuen BGF

Bestand
(‘49) (Fr-1 1%) (Fr-J (Fr-1243 1'783 892 0.7 280 0.7 246 526

245 1'036 518 0.4 163 0.4 143 306246 2'01 1 1'006 0.8 315 0.8 278 593
247 2'115 1'058 0.9 332 0.9 292 624248 4'159 2'080 1.7 652 1.7 574 1‘227255 2'319 1'273 1.0 364 1.0 352 715256 4'379 2'549 1.8 687 1.8 704 1'39125'?r 3'041 1'710 1.3 477 1.3 473 950
260 4'7 14 2'993 2.0 740 2.0 827 1'566
265 9'758 7'806 4.1 1'531 4.1 2'157 3'687268 15'510 12'424 6.5 2'433 6.5 3'432 5'866-269 14'41 1 1 1'529 6.0 2'261 6.0 3'185 5'446
274 925 370 0.4 145 0.4 102 247
275 1'235 534 0.5 194 0.5 147 341276 1'499 876 0.6 235 0.6 242 477
280 I 1'343 9'074 4.7 1'780 4.7 2'507 4'286281 9'978 8'025 4.2 1'565 4.2 2'217 3'782283 294 235 0.1 46 0.1 65 111293 ‚ 3'896 3'257 1.6 611 1.6 900 1'5111100 233 93 0.1 37 0.1 26 62
l 107 1'804 1'443 0.8 283 0.8 399 6821108 393 179 0.2 62 0.2 49 1111111 284 117 0.1 45 0.1 32 771112 304 123 0.1 48 0.1 34 82
1113 911 456 0.4 143 0.4 126 2691114 800 406 0.3 126 0.3 112 2381115 1'612 819 0.7 253 0.7 226 479I 1 16 1'477 748 0.6 232 0.6 207 4381118 1'075 795 0.4 169 0.4 220 388113.6 1'021 851 0.4 160 0.4 235 3951137 675 270 0.3 106 0.3 75 1801138 580 232 0.2 91 0.2 64 1551168 318 254 0.1 50 0.1 70 1201169 5'184 4'147 2.2 813 2.2 1'146 1'9591170 4'149 3'326 1.7 651 1.7 919 1'5701497 441 176 0.2 69 0.2 49 1181558 549 263 0.2 86 0.2 73 1592085 38 30 0.0 6 0.0 8 14Total 239'951 136'265 100 37'645 100 37'645 75'289
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ä Ingenieurbüro Cevigelli und Partner

Quartierplanung Mursehetg, LnnxKostenverteilung Verfahrenskosten Anhang 7
Parz. Eigentümer Bauzonenfläehe Anteil KostenanteilNr. im neuenBestand

. . (m21 (‘43) (FLJ130 2'927 111 1.220 1'159

133 844 U1 0.352 334
134 _ 791 171 0.330 313
135 794 III 0.331 314
136 ' 334 1/2 0.070 66112 0.070 66137 519 1/1 0.216 205138 924 111 0.385 366
139 891 111 0.371 353
141 749 213 0.208 198

113 0.104 99
142 855 111 0.356 339
143 942 111 0.393 373145 920 1/1 0.383 364146 1'105 111 0.461 437
147 20'882 11 1 8 .703 8'267
148 949 111 0.395 376
149 569 111 0.237 225
150 554 111 0.231 219151 553 111 0.230 219152 5.81 111 0.242 230153 721 111 0.300 285
154 1'306 1! 1 0.544 517
170 17'846 111 7.437 7'065176 445 1/2 0.093 88112 0.093 88I77 15.5 111 0.065 61
178 310 111 0.129 123
179 ‘ 347 1/1 0.145 137
185 1'700 111 0.708 673186 1 1'114 1/1 0.464 44118-8 . 933 111 0.389 369189 . 885 1.11 0.369 350I90 .‘ 954 Ill 0.398 378191 1 I '000 11 1 0.417 396193 I 772 111 0.322 306194 . 734 114 0.076 731

7 114 0.076 731 U2 0.153 145195 l 384 113 0.053 51

Ca'P'n‘L'E'iSBflKvln 19.05.98 GI Ru Seite l von" 4



n Ingenieurbüro Cavigelli und Partner

Quartierplanung Mnrschetg, LaaxKostenverteilung Verfahrenskosten Anhang“ 7
Perz. Eigentümer Beunenenfläehe Anteil KostenanteilNr. im neuenBestand

(m2) 0%) (FIJ113 0.053 51
113 0.053 51196 56'1‘r 111 0.236 224197 520 1! l 0.217 206198 1'126 UI 0.469 446199 1‘182 l!1 0.493 468200 1'560 111 0.650 618201 844 112 0.176 1671/2 0.176 1.67202 406 l!1 0.169 161203 441 112 0.092 87. 1/2 0.092 87204 170 114 ' 0.018 I7114 0.018 171/4 0.018 17114 0.018 17205- 1'1'?8 111 0.491 466206 898 Ul 0.374 356208 347 314 0.108 103. U4 0.036 34209 ‘ 743 1!I 0.310 294210 . 1‘041 111 0.434 41221 l . 1'103 111 0.460 437212 j 1'551 111 0.646 614213.- I 1'542 111 0.643 61021.4 Z 864 1/1 0.360 3-42216 . 1'040 1/1 0.433 412217 1 3'139 1/1 1.308 1'243218 I 922 II] 0.384 365219 1 1'163 lfl 0.485 460220 1 1'021 1!] 0.426 404221 1 2'014 U 1 0.839 797223 1 10'443 II] 4.352 4'135224 1 1'087 1/ I 0.453 430225 1 995 111 0.415 394226 “1 926 li 1 0.386 3.67227 .a 908 111 0.3?8 359228 1 2'348 1/1 0.979 930230 E 3'870 111 1.613 1’532231 1 1'336 111 0.55?r 529232 5. 2'117 1.11 0.882 838

CEPHEÜBMVJIE 19.05.98 Er Ru Seite 2 lwen 4



ä Ingenieurbüro Cnvigelll und Partner

Quartierplanung Murschetg, LaaxKostenverteilung Verfahrenskosten Anhang 7
Parz. Eigentümer Bauzonenfläche Anteil KostenanteilNr. im-neuenBestand(m2) (ab) (14.) *

234 987 111 0.411 391
23-5 1'482 lll 0.618 587
236 1'023 171 0.426 405
237 1'205 111 0.502 477238 89 Ul 0.037 35
239 714 1!] 0.298 283240 545 1} 1 0.227 21 6241 1'087 1/1 0.453 430242 864 11'1 0.360 342
243 1'783 II] 0.743 706
245 1 '036 1/1 0.432 410246 2'011 11'] 0.838 796
247 2'115 1! I 0.881 837248 4'159 1! 1 1.733 1'647255 2'319 171 0.966 918256 4'379 171 1.825 1'734
257 3'041 1!] 1.267 1'204
260 . 4'714 U1 1.965 1'866265 9'758 1/1 4.067 3'863268 15'510 111 6.464 6'141269 14'41 1 171 6.006 5'706274 925 171 0.385 366275 1'235 111 0.515 489276 1'499 . 111 0.625 593280 . 11'343 111 4.727 4'491281 9'978 II] 4.158 3'950283 Ä 294 1!] 0.123 116293 I 3'896 ‘ 171 1.624 1'542
1100 I 233 111 0.097 92
1107 ' 1'804 III 0.752 714
1108 . 393 1/1 0.164 1561111 I 284 U2 0.059 56' U2 0.059 56
1112 .‘ 304 111 0.127 120
1113 J 911 111 0.380 3611114 1 800 1.11 0.333 3171115 .' 1'612 1/1 0.672 6381116 .' 1'477 171 0.616 5851118 1 1'075 111 0.448 426
1136 1 1'021 111 0.426 404l 137 1 675 111 0.281 2671138 l 580 111 0.242 230

'CäFaHEKSB'i'IKVJIa 19.05.98 Er Ru Seite. 3 von 4



ä
Quartierplanung Murschetg, Laax

Ingenieurbüro Cavigelli und Partner

Kostenverteilung Verfahrenskosten Anhang 7
Parz. Eigentümer Baumnenfläche Anteil KostenanteilNr. im neuenB estand

(n12) 0%) (Fr-J
1168 318 111 0.133 1261169 5‘184 1/1 2.160 2'0521170 4'149 1! l 1.729 1'6431497 441 1! 1 0.184 175
1558 549 111 0.229 2172085 33 lfl 0.016 15Total 239'951 III 100 95 'DOO

'CaPniEiSB-TXKLpla 19115.98 Gr Ru "Seite 4 vnn 4



Gemeinde Laax Planbeilage 1Quartierplanung Murschetg
Nachträgliche Beteiligung am Landerwerb undan den Baukosten der Strassenparzellen Nr. 215 und 1957Situation ca. 1:3'500

i

Ingenieurbüro Cavigelli und Partner, Ilanz587 Gr/30.04.98

Legende
massgebliches Strassenteilstück Parzelle Nr. 1957, F = 985 m2
massgeblicher Perimeter Strassenparzelle Nr. 1957, F = 65 '064 m2 (vgl. Anhang 5, Zi ff. 6.2)
massgebliches Strassenteilstück Parzelle Nr. 215, F = 995 m2

r. massgeblicher Perimeter Strassenteilstück Parzelle Nr. 215, F = 38'641m2 (vgl. Anhang 5, Ziff. 6.1)
beteiligungspflichtiger Perimeter Oase zu 50%, F = 14'895 m2

- beteiligungspflichtiger Perimeter Oase zu 100%, F = 2'951 m2
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